
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 7 - Interner Service 
 

Vorlage Nr. 330/14 
 
 

Betreff: 
 

Bestellung einer Schriftführerin und ihrer Stellvertreterin 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Integrationsrat 18.09.2014 Berichterstattung

durch: 
Herrn Gausmann 
Herrn Elfert 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
2204 Betreuung von Migranten 
2209 Offene Ausländerarbeit 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des IEHK 
 

Fehlanzeige 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 
 einmalig  jährlich  einmalig + jährlich 

 
 

Ergebnisplan   Investitionsplan 
 

Erträge         Einzahlungen        
Aufwendungen         Auszahlungen        
 
 

Finanzierung gesichert 
, 

 Ja  Nein 
durch 

 Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt       
 Mittelumschichtung aus Produkt / Projekt       
 sonstiges (siehe Begründung) 

 
mittelstandsrelevante Vorschrift 
 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 330/14 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
Der Integrationsrat der Stadt Rheine bestellt gem. § 27 GO in Verbindung mit § 
21 der Geschäftsordnung für den Integrationsrat der Stadt Rheine Frau Wal-
burga Yügrük zu seiner Schriftführerin und Frau Martina Sendtko zu seiner 
stellvertretenden Schriftführerin. 
 
 
Begründung: 
 
Gemäß § 21 Abs. 1 der Geschäftsordnung für den Integrationsrat der Stadt Rhei-
ne ist durch den/die Schriftführer/in über die im Integrationsrat gefassten Be-
schlüsse eine Niederschrift aufzunehmen. 
 
Nach § 21 Abs 2 der Geschäftsordnung wird der/die Schriftführer/in vom Integ-
rationsrat bestellt. Soll ein/e Bedienstete/r der Stadtverwaltung bestellt werden, 
so erfolgt die Bestellung im Einvernehmen mit der Bürgermeisterin. 
 
Die Bestellung des/der Schriftführer(s)in erfolgt gem. § 7 Abs. 3 Satz 4 der Ge-
schäftsordnung unter Leitung des/der Altervorsitzenden. Altersvorsitzende/r ist 
das an Lebensjahren älteste in der Sitzung anwesende Mitglied des Integrations-
rates. 
 
Die Zustimmung zum Beschlussvorschlag wird empfohlen. 
 
 


